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Dr. Stöberl 2108 26. Mal 9Jl 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sonn- und Feiertags-Be­
triebszeitengesetz geändert wird; Begutachtungsverfahren 

Die Nö Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sonn- und 

Feiertags-Betriebszeitengesetz geändert wird, grundsätzlich kein 

Einwand erhoben wird. 

Entsprechend der Zielsetzung des Sonn- und Feiertags-Betriebs­

zeitengesetzes wäre jedoch zu prüfen, ob bei der in Aussicht 

genommenen Ausnahme nicht darauf abgestellt werden sollte, daß 

diese Tätigkeiten nach außen nicht in Erscheinung treten. 

Aus legistischer Sicht ist zu bemerken, daß der neue Ausnahmetat­

bestand auch bei den Strafbestimmungen des § 4 leg.cit. berück­

sichtigt werden müßte. Es wäre daher in den § 4 Abs. 1 Z. 1 des 

Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetzes die Z. 1a aufzunehmen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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LAO-VO-7408/35 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederästerreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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